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2. FEHLER IN DER ERKLÄRUNG VORDR. 730

Wer für die Erklärung der Einkünfte den Vordruck 730 verwendet hat und Fehler beim Ausfüllen oder 
bei der Berechnung in der Abrechnungsübersicht der Steuer, die er vom Steuersubstitut oder vom 
Steuerberatungszentrum (CAF) erhalten hat,  festgestellt hat (Vordruck 730/3) oder bemerkt, dass er 
vergessen hat, Einkünfte zu erklären oder abziehbare oder absetzbare Belastungen aufzuführen, hat 
folgenden Möglichkeiten: 
a) wenn die Ergänzung zu einer Erstattung oder einer niedrigeren Schuld führt (zum Beispiel 

Belastungen, die vorher nicht aufgeführt wurden), kann alternativ 
• entweder bis zum 31. Oktober einen neuen ergänzenden Vordruck 730 bei einem Steuerberatungs-
 zentrum (CAF) (auch wenn der vorherige Vordruck dem Arbeitgeber oder der Rentenanstalt 

vorgelegt wurde) mit den betreffenden Unterlagen einreichen; in diesem Fall erstattet der Substitut 
mit der Vergütung des Monats November die zustehende Forderung;

• oder man reicht den “Vordr. UNICO Einkommensteuer” ein und wählt dabei, ob man eine 
Erstattung, das Gutschreiben der Forderung für das nachfolgende Jahr beantragt oder den Ausgleich 
mit eventuellen Steuerschulden einsetzt;

b) wenn die Ergänzung dagegen zu einer Verbindlichkeit oder ein niedrigeres Guthaben führt 
(zum Beispiel vollständig oder teilweise nicht angezeigte Einkünfte), so muss gezwungenermaßen der 
„Vordr. UNICO Natürliche Personen“ abgegeben werden. Dies muss innerhalb der vorgeschriebenen 
Fristen für die Abgabe erfolgen und der geschuldete Betrag muss einschließlich der Differenz zu 
der Steuerforderung, die sich aus dem Vordruck 730 ergibt (dieser Betrag wird in jedem Fall vom 
Steuersubstitut zurückerstattet) bezahlt werden.

Die ergänzende Erklärung unterbricht nicht das Ausgleichsverfahren (Steuerbelastungen oder  Rückerstattungsgut-
schriften) durch den Arbeitgeber oder die Rentenanstalt.

Unberührt bleibt in jedem Fall die Möglichkeit, die Steuererklärung auch nach Ablauf der Fristen für die 
Abgabe des Vordr. UNICO mittels die zuvor dargestellte freiwillige Berichtigung zu berichtigen.
Zusammenfassung:
1. Um Fehler oder Unterlassungen zu berichtigen, die zu einer höheren Verbindlichkeit oder einer 

niedrigeren Forderung führen, kann man die Steuererklärung innerhalb der Fristen ergänzen, die für 
das Jahr vorgesehen sind, das dem folgt, in dem die fehlerhafte Erklärung eingereicht wurde. In diesem 
Fall muss der Steuerpfl ichtige gleichzeitig mit der Berichtigung die Strafe in reduzierter Höhe, die 
geschuldete Steuer und die nach dem Zinsfuß berechneten täglich angereiften Zinsen bezahlen. 

2. Um Fehler oder Unterlassungen zu berichtigen, die eine höhere Steuerverbindlichkeit oder einen 
niedrigere Forderung ergeben, kann man bis zum 31. Dezember des vierten Jahres nach dem Jahr, in 
dem die fehlerhafte Steuererklärung abgegeben wurde, Ergänzungen durchführen (die Festsetzung der 
zu zahlenden Strafe erfolgt in diesem Fall von der Behörde und ohne Reduzierung)

3. Um Fehler oder Unterlassungen zu berichtigen, die höherer Einkünfte angeben als tatsächlich erlangt 
wurden oder zu einer höheren Steuerverbindlichkeit führen, haben die Berichtigungen innerhalb 
der vorgesehenen Fristen für die Erklärung zu erfolgen, die den Steuerzeitraum danach betreffen. 
In diesem Fall kann die sich aus der Berichtigung ergebende Forderung im Wege des Ausgleiches 
verwendet werden.
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3. FEHLER BEI DER EINZAHLUNG UND ABFASSUNG DES 
EINZAHLUNGSVORDRUCKES

Die nichterfolgte oder ungenügende Zahlung der gemäß der Vorauszahlungen oder des Saldos 
geschuldeten Einkommensteuer auf Grundlage der Steuererklärung kann dadurch reguliert werden, dass 
die Bezahlung der geschuldeten Steuer, der Verzugszinsen (die nach dem Jahreszinsfuß von dem Tag an 
berechnet werden, an dem die Zahlung hätte erfolgen müssen bis zu dem Tag, an dem sie tatsächlich 
erfolgt ist) und der zu 30% reduzierten Strafe freiwillig erfolgt:

• zu 1/8, das heißt zu 3,75%, wenn die Bezahlung innerhalb von 30 Tagen ab der vorgeschriebenen 
Fälligkeit durchgeführt wird;

• zu 1/5, das heißt zu 6%, wenn die Bezahlung mit einer Verspätung über 30 Tagen, aber bis zum 
Fristablauf für die Steuererklärung in Bezug auf das Jahr durchgeführt wird, in der die Verletzung 
begangen wurde.

Wer dagegen feststellt, dass er den Zahlungsvordruck (Vordruck F24) nicht richtig ausgefüllt hat und 
Daten nicht angegeben oder andere Fehler unterlaufen sind, so dass die genaue Identifi zierung über 
den Einzahler oder die richtige Anrechung des eingezahlten Betrages nicht gewährleistet ist, kann dies 
bei jedem Amt der Agentur der Einnahmen durch Stellung eines Antrages anzeigen, mit dem er die 
Berichtigungen erklärt, die durchgeführt werden sollen.

Mit dem genannten Verfahren ist es zum Beispiel möglich, die Daten zu korrigieren, die in den 
Abschnitten „Steuerpfl ichtiger“, „Staatskasse“, „Region“ und „ICI sowie andere lokale Abgaben“ einzutra-
gen sind und die
• die Steuernummer;
• Kode Abgabe;
• den Zeitraum, auf den sich die Einzahlung bezieht;
• die genaue Aufteilung der Beträge, die für mehrere Steuerarten bezahlt wurden, betreffen.

Die von den Behörden auf Antrag des Steuerpfl ichtigen durchführbaren Berichtigungen betreffen Fehler, 
die keine Auswirkungen auf die gesamte Bezahlung der Steuerschuld haben.

Wie es in dem „Statut der Steuerpfl ichtigen“ (Gesetz Nr. 212 vom 27. Juli 2000) vorgesehen ist, werden die 
Verletzungen nicht unter Strafe gestellt, die die Kontrollmaßnahmen nicht behindern und keine Auswirkungen auf 
die Bestimmung der steuerlichen Bemessungsgrundlage, der Steuer und der Bezahlung haben.
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VI. DER BEISTAND DER AGENTUR AN DIE STEUERZAHLER

Zu dem Zweck, die Erfüllung der steuerrechtlichen Verpfl ichtungen zu erleichtern, hat die Agentur 
der Einnahmen in den letzten Jahren den Beratungsservice bemerkenswert erweitert, um so das Recht 
auf Information zu garantieren, das eines der in den „Statuten über die Rechte der Steuerpfl ichtigen“ 
genannten Prinzipien ist.

Um Informationen über das Ausfüllen, die Übertragung der Erklärungsvordrucke und die 
Zahlungsmodalitäten für die Steuer zu erhalten, stehen derzeit verschiedenen Beratungsservices für die 
Steuer zur Verfügung, die man so zusammenfassen kann: 

WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT
Auf der Internetseite der Agenzia, die auch von Personen besucht werden kann, die weniger Erfahrung 
mit dem Internet besitzen, stehen den Steuerpfl ichtigen zahlreiche Services zur Verfügung, wie unter 
anderem:
• es besteht die Möglichkeit, alle notwendigen Steuerformulare zu fi nden und sie herunterladen 

(Erklärungsvordrucke und Einzahlungsvordrucke);
• man kann den Kode der Abgabe benutzen, um Steuerzahlungen durchzuführen;
• man fi ndet die Software zur Berechnung und zu Zahlung der Steuern und für die telematische Abgabe 

der Einkommenserklärung;
• es gibt die Übersicht der Steuerfristen und Broschüren für die steuerlichen Verpfl ichtungen;
• man hat Zugang zu Steuerunterlagen;
• man kann die Gutschrift für Rückerstattungen auf das eigene Konto beantragen;
• man kann über den Internetdienst im Steuerfach, dem sog. cassetto fi scale (das heißt der Zugang zu den 

eigenen Steuerdaten), die eigene Steuer- und Vermögenssituation überprüfen.

TELEFONISCHE BERATUNGSZENTREN

848.800.444 (mit Operator) - 848.800.333 (automatischer Service)

Es wurden telefonische Beratungsservices eingerichtet, die den Steuerpfl ichtigen Informationen und 
Erklärungen betreffend der Einkommensteuererklärungen und der Bezahlungen geben.

Darüber hinaus ist es möglich:
• einen persönlichen Pin-Kode zu erhalten;
• Vordrucke, Leitfäden und Formulare über Faxservice zu beantragen.

Der Service mit Operator steht den Steuerpfl ichtigen von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr und 
am Samstag von 9 Uhr bis 13 Uhr zur Verfügung. Der telefonische Service ist dagegen rund um die Uhr 
erreichbar. 

Um die telefonischen Wartezeiten zu verringern, wurde vor kurzem der Service “Voranmeldung für 
Telefonrückrufe” (Call-Back Service) eingerichtet, der es ermöglicht, dass der Steuerpfl ichtige vom Call 
Center in einem bestimmten Zeitabschnitt zurückgerufen wird. Derzeit muss man die Rückrufe über die 
Internetseite der Agentur voranmelden, wenn man den Call-Back Service nutzen will.



IRPEF: EINKOMMENSERKLÄRUNG UND EINZAHLUNGEN

3131

HILFE VON DEN LOKALEN ÄMTERN

In allen lokalen Ämtern erhält man außer Informationen über die steuerrechtlichen Vorschriften auch 
Hilfe beim Ausfüllen und bei der telematischen Übermittlung der Steuererklärungen. 

199.126.003

Mit dieser Telefonnummer kann man den Service “Terminvereinbarungen” erreichen, der es demjenigen, 
der sich an ein Amt wenden muss, ermöglicht, im Voraus einen Termin mit einem Beamten zu vereinbaren. 
Damit werden sinnlose Wartezeiten an den Schaltern vermieden. Die Kosten für diesen Anruf belaufen 
sich auf höchstens 11 Cents pro Minute ohne eine Gebühreneinheit für die Anrufentgegennahme.

Die  Voranmeldung ermöglicht, dass man das Amt, an das man sich wenden will, sowie den Tag und die gewünschte 
Uhrzeit aussuchen kann. Diese Voranmeldung kann auch über die Internetseite www.agenziaentrate.gov.it. 
erfolgen.

STEUERBEISTAND AM WOHNSITZ FÜR BENACHTEILIGTE PERSONEN

Es handelt sich hierbei um einen Service, der während des Abgabezeitraums der Einkommenserklärung 
eingerichtet wird. Die Steuerpfl ichtigen, die behindert sind und nicht die Möglichkeit besitzen, sich zu den 
Schaltern der Ämter zu begeben oder die in jedem Fall Schwierigkeiten haben, die andern Hilfsdienste der 
Agentur der Einnahmen zu nutzen, können sich an die Vereinigungen wenden, die auf dem Gebiet der 
Assistenz für Personen mit Behinderungen tätig sind, an die Sozialdienste der örtlichen Körperschaften, 
an Hilfswerke oder lokalen Koordinatoren des Dienstes der Regionaldirektionen der Agentur.

Dieser Service ist in mindestens zwei lokalen Ämtern jeder Landesdirektion eingerichtet worden, die 
diesen Service in ihrem Bereich der eigener Zuständigkeit verwalten. 

Zur Information über die Namen der regionalen Koordinatoren und die Liste der lokalen Ämter kann man sich an die 
telefonischen Beratungszentralen wenden (848.800.444) oder die Internetseite der Agentur besuchen.
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VII. WEITERE INFORMATIONEN

Verordnung des Präsidenten der Republik vom 29. September 1973, Nr. 602 (sowie der nachfolgenden 
Änderungen und Ergänzungen)
Vorschriften über die Einkommensteuererhebung.

Verordnung des Präsidenten der Republik vom 22. Dezember 1986, Nr. 917
Verabschiedung des Einheitstextes der Einkommensteuer.

Gesetzesdekret vom 9. Juli 1997, Nr. 241
Bestimmungen zur Vereinfachung der Verpfl ichtungen der Steuerpfl ichtigen bei der Einkommensteuererklärung und der 
Umsatzsteuererklärung sowie Modernisierung des Verwaltungssystems der Erklärungen betreffend Rückerstattungen 
(im Gesetzesblatt Nr. 174 vom 28.07.1997 veröffentlicht).

Verordnung des Präsidenten der Republik vom 22. Juli 1998, Nr.322
Vorschrift betreffend der Modalität für die Abgabe der Erklärungen über die Einkommensteuer, regionale 
Unternehmensteuer und Umsatzsteuer, gemäß des Artikel 2, Absatz 136 des Gesetzes vom 23. Dezember 1996, Nr. 
662, im Gesetzesblatt Nr. 208 vom  07.09.1998 veröffentlicht.

Anleitungen zum Ausfüllen des Vordruckes 730

Anleitungen zum Ausfüllen des Einheitsvordruckes natürliche Personen

Alle oben genannte  Maßnahmen sind auf der Internetseite der Agentur zu fi nden:
www.agenziaentrate.gov.it.


